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Protokoll der 10. AStA-Sitzung am 23.05.2025 

 
Beginn: 15:05 Uhr      Ende:  17:22 Uhr 

 

Anwesend: 

Jonas Stribrny (Vorsitz) 

Sofia Dräger (Soziales) 

Lukas Bischoff (Kultur) 

Michel Kettman (Außen)  

Merlin Heumann (politische Bildung) 

Paul Rouven Kiel (Finanzen) 

Robin Giese (Hochschule) 

 

Nicht anwesend:  

Janna Ouedraogo (Klima)  

Jordis Niemeyer (GenDiv)  

 

 

 

Z. Zt. nicht besetzt: 

Referat für Antiklassismus und soziale Gerechtigkeit 

 

Moderation: Jonas Stribrny 

Protokoll: Sina Röcher 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

Allgemeiner Studierendenausschuss 
Universität Göttingen 

 

Goßlerstraße 16a · 37073 Göttingen · Tel: 0551 39-4564 · Fax: 0551 39-3993 · E-Mail: info@asta.uni-goettingen.de · Web: asta.uni-goettingen.de  
Bankverbindung: Kontonr.: 89169 · BLZ: 260 500 01 · Sparkasse Göttingen 

Tagesordnung

 
TOP 0 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit 
TOP 1 Annahme des Protokolls der 09. Sitzung (vom 16.05.2025)  
TOP 2  Feststellung der Tagesordnung 
TOP 3  Berichte der Referent*innen 
TOP 4  Raumvergabe 
TOP 5  Gartennutzung 
TOP 6  Stilbrvch Nutzung 
TOP 7  Schlüsselvergabe 
TOP 8  Personalbeschlüsse 
TOP 9  Finanzwirksame Beschlüsse 
TOP 10 Initiativenanträge 
TOP 11  Weiter Beschlüsse und mündliche Anträge 
TOP 12 Verschiedenes 
  

 

 

TOP 0: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen La-
dung und der Beschlussfähigkeit 

 

Jonas Stribrny eröffnet die Sitzung. Es wurde ordnungsgemäß gela-
den und die Sitzung ist beschlussfähig. 

 

 

TOP 1: Annahme des Protokolls der 9. Sitzung (16.05.2025) 

 

Das Protokoll wird mit einigen Änderungen einstimmig angenommen. 
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TOP 2: Feststellung der Tagesordnung 

 

Der Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

 

TOP 3: Berichte der Referent*innen

 

Vorsitz: 

Tagesgeschäft 

Koordinierungstreffen  

Wöchentliches Meeting mit Vorsitz Team 

Treffen mit Stilbrvch 

Treffen mit Techniker Krankenkasse 

Studienparlaments Bericht angefertigt 

Treffen mit Studierendenwerk 

Austausch mit Verleih zur Planung des Lagerraums 

Treffen mit Studium und Lehre  

 

Finanzen: 

• Tagesgeschäft 

• Initiativ Anträge bearbeitet 

• Austausch mit Admin 

• Beratung von Fachschaften bei Haushaltsfragen 
 

 

Soziales: 

• Tagesgeschäft 
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• Sozialberatung 

• Dreh zur Sozialberatung 

• Vernetzungstreffen mit Frau Hansmann 

• Vernetzung zum Kinderfest 

• Auftakttreffen mit Netzwerk Antidiskriminierung 

• Viele Anfragen zur Übersetzung von Mietverträgen 

o Brainstorming dazu  

• Besuch der Räume in der neuen Nordmensa 

 

Außen:  

• Tagesgeschäft 

• Newsletter 

• Studiwerk Treffen 

• Präsenzsitzung der Landesastenkonferenz Hannover 

• wöchentliche Außen Sitzung 

• Matrix Installation 

• Planung Vortragsreihe Reihe zu Autoritarismus 

• neben den 2 Vorträgen von Merlin 4 weitere Vorträge: 

• Workshop zu autoritären Linken 

• Vortrag zu religiösem Fundamentalismus 

• Vortrag zu Rassismus in der Neuen Rechten 

• Vortrag zu Antifeminismus und Antisemitismus in Burschen-
schaften 

 

Gender & Diversität: 

• Mailverkehr, Vorbereitungen von Veranstaltungen, Raumanträge 

• Teilnahme am Termin mit Studiwerk 



 
 

5 

Allgemeiner Studierendenausschuss 
Universität Göttingen 

 

Goßlerstraße 16a · 37073 Göttingen · Tel: 0551 39-4564 · Fax: 0551 39-3993 · E-Mail: info@asta.uni-goettingen.de · Web: asta.uni-goettingen.de  
Bankverbindung: Kontonr.: 89169 · BLZ: 260 500 01 · Sparkasse Göttingen 

• 2. Treffen uniweite Awarenessvernetzung 

• Feministischer Leseabend 

• Vernetzungstreffen Antidiskriminierungsberatung 

• Vorbereitung Aktionstag gegen Sexuelle Gewalt an Hochschulen 

• Kontakt mit Frauennotruf 

• Recherche zu sexueller Gewalt an der Uni  

• Teilnahme an der Sitzung von der Kommission für Gleichstellung 
und Diversität am 22.05. 

• Treffen mit SBen, Planung Veranstaltungen Juni 

• Call mit "Studis Setzen Grenzen" zur Planung des Aktionstages 

 

PolBil: 

• Vorträge geplant  

• Tagesgeschäft 

• Vorbereitung Veranstaltungen, Raumanfrage,  

• Beratende Teilnahme an Gespräch mit Kritischen Wirtschaftswis-
senschaften 

• Teilnahme Termin beim Studiwerk 

• Teilnahme LAK Präsenztreffen 

• Arbeit an der Präsentation für den Petitionsausschuss 

• Demnächst aktiv Ausschuss Studentische Sozialpolitik 

 

 

Hochschule: 

• Koordinationsausschuss Qualität in Studium und Lehre (KASL) 

• Einarbeitung der SB-Stellen zum Ablauf der Systemakkreditie-
rung 
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• Kontakt zu Fachgruppen 

• Treffen mit Studierenden zur Begehung 

 

Kultur 

• Gespräche mit Künstler:innen für das Festival 

• Kontakt zu Sponsoring 

• Budget neu geplant 

• Kontakt zum Bühnenbauer 

• Fragen nach noch mehr Unterstützung  

 

Klimakrise, Umweltschutz und Nachhaltigkeit  

• Veranstaltungsplanung 

• Repression und Klimaaktivismus 24.06. 19:00 

• Kleidertauschparty am 12.06 

• Bewerbung der kommenden Veranstaltungen 

• Benennungen Klimabeirat der Stadt 

• Vernetzungstreffen mit den Kritischen Wirtschaftswissenschaften  

 

TOP 4: Raumvergabe

 

Es liegen keine Anträge vor.  
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TOP 5: Gartennutzung

 

Es liegt folgender Antrag vor: 

Hoch-
schul-
gruppe 

Termin  Art d. 
Veran-

staltung 

Über-
gabe 

Abnahme Be-
schluss  

XXXX 04. 
06.25 

… Jonas Robin Einstim-
mig be-

schlossen 

Aus Gründen des Datenschutzes werden hier keine Klarnamen veröf-
fentlicht, können jedoch beim Vorstand angefragt werden. 
 

TOP 6: Stilbrvch Nutzung 

 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

 

TOP 7: Schlüsselvergabe

 

Es liegt folgender Antrag vor:  

Empfänger Betrag 
in Euro 

Beschluss 

XXXX 13er Einstimmig angenommen 

Aus Gründen des Datenschutzes werden hier keine Klarnamen veröf-
fentlicht, können jedoch beim Vorstand angefragt werden. 
 

 

TOP 8: Personalbeschlüsse

 

Es liegen keine Beschlüsse vor. 
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TOP 9: Finanzwirksame Beschlüsse  

 

Empfänger Betrag in 
Euro 

Grund Beschluss 

XXXX 9600 1) Apex Ab-
schlag SoSe 
25 24000 x 
0,40€ 

Einstimmig  

beschlossen  

XXXX 3278,41 1) Kultur & 
Kunstverein 
Endabrech-
nung WiSe 
24/25 2757 
x 0,13€ 
2) Kultur & 
Kunstverein 
Abschlag 
SoSe 2025 
24000 x 
0,13€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 14716,35 1) musa 
Endabrech-
nung WiSe 
24/25 2757 
x 0,55€ 
2) musa Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 0,55€ 

Einstimmig  

beschlossen 
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XXXX 5351,4 1) KAZ End-
abrechnung 
WiSe 24/25 
2757 x 
0,20€ 
2) KAZ Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 0,20€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 1070,28 1)BG 74 
Veilchen 
Endabrech-
nung WiSe 
24/25 2757 
x 0,04€ 
2) BG 74 
Veilchen Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 0,04€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 24081,3 1) BG Göt-
tingen End-
abrechnung 
WiSe 24/25 
2757 x 
0,90€ 
2) BG Göt-
tingen Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 0,90€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 2675,7 1) stille 
hunde End-
abrechnung 
WiSe 24/25 
2757 x 

Einstimmig  

beschlossen 
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0,10€ 
2) stille 
hunde Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 0,10€ 

XXXX 26757 1) thop End-
abrechnung 
WiSe 24/25 
2757 x 
1,00€ 
2) thop Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 1,00€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 480 1) unicante 
Abschlag 
WiSe 24/25 
24000 x 
0,02€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 7224,39 1) lit. Zent-
rum Endab-
rechnung 
WiSe 24/25 
2757 x 
0,27€ 
2) lit. Zent-
rum Ab-
schlag SoSe 
2025 24000 
x 0,27€ 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 53,5 1) monats-
beitrag grü-
nes auto Mai 

Einstimmig  

beschlossen 
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XXXX 750 Ini 16/24 
Gö-Postko-
lonial 

Einstimmig  

beschlossen 

XXXX 300 Vortrag 
"Mentale 
Gesundheit 
in der  
Klimakrise" 

Einstimmig  

beschlossen 

Aus Gründen des Datenschutzes werden hier keine Klarnamen veröf-
fentlicht, können jedoch beim Vorstand angefragt werden. 
 

 

TOP 10: Initiativförderung 

 Es liegen keine Anträge vor. 

 

TOP 11: Weitere Beschlüsse und Anträge 

 

 

• Neue Gartenordnung 
o Einstimmig angenommen 

 
 

 

 

TOP 12: Verschiedenes

 

• Petition der Landesastenkonferenz (LAK) 

o Treffen mit dem Landtag ist geplant  

o gerne Themenvorschläge mit den Verantwortlichen kommu-
nizieren  

• Es gibt eine Ländervernetzung 
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• Institutionalisierung der LAK 

• Im Studienparlament wird das Thema auch noch mal vorgestellt  

• Klausurtagung 

o 1.6.2025 10-18 Uhr  

o Verpflichtend  

o Vielleicht: Den AStA gemütlicher machen  

o E-Mail an alle Refs und Mitarbeitende Liste 

o An Matrix Umfrage teilnehmen 

 

 

Jonas Stribrny schließt die Sitzung um 17:22 Uhr. 
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Ordnung über die Nutzung der Seminarräume und des Gartens des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (ONS) 

 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Berechtigter Personenkreis    

§ 2 Arten und Zeiträume der Nutzung    

§ 3 Antrag auf Nutzung, Fristen und Kollisionsregelungen der Seminarräume    

§ 4 Antrag auf Nutzung, Fristen und Kollisionsregelungen des Gartens    

§ 5 Genehmigungsverfahren, Nutzungsvertrag und Nutzungsumfang der Seminar-
räume     

§ 6 Genehmigungsverfahren, Nutzungsvertrag und Nutzungsumfang des Gartens    

§ 7 Widerruf der Nutzung    

§ 8 Rechte und Pflichten    

§ 9 Haftung    

§ 10 Ergänzende Regelungen    

§ 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer    

     

 

Ordnung über die Nutzung der Seminarräume und des Gartens des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (ONS) 

 

Präambel: Räumlichkeiten des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität 

Göttingen (im Folgenden: AStA) haben die Aufgabe, studentischen Gruppierungen (hoch-

schulpolitischer und nicht-hochschulpolitischer Art) der Georg- August Universität Göttin-

gen den Zugang zu einem geeigneten Raum für Zusammenkünfte im Rahmen ihrer Tätig-

keiten zu ermöglichen oder ihnen Platz zu bieten für studentische Veranstaltungen, um 

damit studentisches Engagement zu fördern. 
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Räumlichkeiten in diesem Sinne umfassen:     

•   den Seminarraum 1 sowie den Seminarraum 2 im Erdgeschoss des AStA-    

Gebäudes, Goßlerstr. 16 a, 37073 Göttingen (im Folgenden: Seminarräume)     

•   und den zum AStA-Gebäude gehörenden Garten, Goßlerstr. 16 a, 37073   

Göttingen (im Folgenden: Garten).     

Alle Nutzer*innen haben sich an die nachfolgende Nutzungsordnung zu halten, damit 

die Räumlichkeiten des AStA möglichst lange einer großen Anzahl von Nutzer*innen 

offenstehen. Verstöße gegen die Nutzungsordnung haben die unten beschriebenen 

Konsequenzen zur Folge. 

     

§ 1 Berechtigter Personenkreis  

(1) Zur Nutzung der Räumlichkeiten sind alle eingetragenen studentischen Gruppen 

 und Vereinigungen der Universität Göttingen berechtigt. Keine Berechtigung ha-

ben Gruppen und Vereinigungen i.S.v. § 1 I, wenn sie sich in ihrer Ausrichtung nicht 

im Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung bewegen.     

(2) Auf Antrag kann der AStA der Universität Göttingen auch Personen, Gruppen und 

Vereinigungen, die nicht unter § 1 I (1) fallen, die Benutzung gestatten. 2 § 1 I 2 gilt 

entsprechend.     

 

§ 2 Arten und Zeiträume der Nutzung  

(1) Für die Nutzung der Seminarräume wird unterschieden zwischen der einmaligen 

Nutzung und der regelmäßigen Nutzung. Regelmäßig in diesem Sinne bedeutet die 

mindestens monatlich einmalige Nutzung eines Seminarraums. Für den AStA- Gar-

ten ist ausschließlich die einmalige Nutzung möglich.     

(2) Der Zeitraum für die regelmäßige Nutzung eines Seminarraums ist stets auf ein 

Semester begrenzt und umfasst für ein Sommersemester den Zeitraum vom 1. Ap-

ril bis zum 30. September sowie für ein Wintersemester den Zeitraum vom 1. Ok-

tober bis 31. März des Folgejahres.     
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§ 3 Antrag auf Nutzung, Fristen und Kollisionsregelungen der Seminar-

räume  

(1) Zur Nutzung eines der Seminarräume ist ein formloser Antrag in Text-

form an den AStA zu stellen.     

(2) Für die regelmäßige Nutzung ist der Antrag für ein Sommersemester bis zum 15. 

März und für ein Wintersemester bis zum 15. September beim AStA einzureichen. 

Für die einmalige Nutzung ist der Antrag mindestens 1 Woche vor der Nutzung 

einzureichen.     

(3) Gehen mehrere Anträge für die gleiche Nutzungszeit ein, so ist der zuerst einge-

gangene Antrag vorrangig zu behandeln. Bei gleichzeitig eingegangenen Anträ-

gen versucht der AStA vor Bescheidung kollidierender Anträge eine einvernehm-

liche Lösung mit den Antragsstellenden zu finden. Gelingt dies nicht, entscheidet 

der AStA nach pflichtgemäßem Ermessen.     

(4) Anträge, die fristgemäß i.S.v. § 3 II eingegangen sind, gelten als gleichzeitig einge-

gangen.     

(5) Anträgen, die nicht in den Fristen i.S.v. § 3 II eingegangen sind, ist vom AStA 

stattzugeben, wenn die Seminarräume für den beantragten Zeitraum nicht voll-

ständig belegt sind.    

 

§ 4 Antrag auf Nutzung, Fristen und Kollisionsregelungen des Gartens    

(1) Zur Nutzung des Gartens ist ein formloser Antrag in Textform an den AStA zu stel-

len. 

(2) Der Antrag muss während des Semesters mindestens eine Woche vor der geplan-

ten Veranstaltung eingereicht werden, in der Vorlesungsfreien Zeit mindestens 

zwei Wochen vor der geplanten Veranstaltung.     

(3) Bereits zugestimmte Veranstaltungen sind für andere Antragsteller*innen sichtbar 

auf dem Kalender auf der Startseite der AStA-Webseite einzutragen. 

(4) Gehen mehrere Anträge für denselben Tag ein, so ist der zuerst eingegangene An-

trag vorrangig zu behandeln. Bei gleichzeitig eingegangenen Anträgen versucht der 

AStA vor Bescheidung kollidierender Anträge eine einvernehmliche Lösung mit den 

Antragsstellenden zu finden. Gelingt dies nicht, entscheidet der AStA nach pflicht-

gemäßem Ermessen. Der AStA informiert die Antragssteller*innen über die Ableh-

nung ihres Antrags und empfiehlt mögliche Ausweichtermine. 
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(5) Gehen mehrere Anträge für den gleichen Nutzungszeitraum ein und können auf-

grund der Bestimmungen von § 3 nicht durchgeführt werden, sind Hochschulgrup-

pen gem. §1 I vor nicht Hochschulgruppen §1 II zu bevorzugen. Handelt es sich 

jeweils um zwei (nicht-)Hochschulgruppen, ist der zuerst eingegangene Antrag vor-

rangig zu behandeln. Bei gleichzeitig eingegangenen Anträgen versucht der AStA 

vor Bescheidung kollidierender Anträge eine einvernehmliche Lösung mit den An-

tragsstellenden zu finden. Der AStA informiert die Antragsstellenden über die Ab-

lehnung ihres Antrags und empfiehlt mögliche Ausweichtermine. 

 

§ 5 Genehmigungsverfahren, Nutzungsvertrag und Nutzungsumfang der Seminar-

räume  

(1) Anträge zur regelmäßigen Nutzung und am Wochenende bedürfen eines Be-

schlusses durch die AStA-Sitzung. Anträge auf eine einmalige Nutzung innerhalb 

der Woche fallen in den Verwaltungsbereich des AStA-Sekretariats. Der*Die AStA-

Vorsitzende*r wird über die nicht genehmigten Anfragen in Kenntnis gesetzt.   

(2) Nach Bewilligung durch die AStA-Sitzung i.S.v. § 4 (1) ist zwischen AStA und 

der*dem Nutzer*in ein schriftlicher Nutzungsvertrag abzuschließen. Für eine ein-

malige Nutzung muss kein Nutzungsvertrag geschlossen werden, die*der Nut-

zer*in wird allerdings im AStA namentlich vermerkt. 

(3) Die Zulassung zur Nutzung erfolgt ausschließlich zur Wahrnehmung studentischer 

Interessen im Rahmen der Aufgaben der Hochschule. § 1 bleibt unberührt. Nicht 

zulässig ist die Nutzung für parteipolitische Veranstaltungen. § 1 I gilt insoweit 

nicht. 

 

§ 6 Genehmigungsverfahren, Nutzungsvertrag und Nutzungsumfang des Gartens  

(1) Über die Nutzung des Gartens nach den Maßgaben dieser Ordnung entscheidet 

die AStA-Sitzung. Dort wird eine verantwortliche Person des AStA für die Übergabe 

nach Abs. 3 benannt. 

(2) Die Nutzer*innen erklärt sich mit den Bedingungen der Regeln der Nutzung des 

Gartens (Anhang 1) einverstanden und unterschreibt diese. 

(3) Die Nutzer*innen verpflichten sich innerhalb von drei Tagen nach ihrer Veranstal-

tung eine Übergabe zusammen mit einer Person des AStAs durchzuführen, bei der 
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die Sauberkeit des AStA-Gartens festgestellt wird. Dabei ist das „AStA-Gartenab-

nahmeprotokoll“ auszufüllen. 

(4) Die Zulassung zur Nutzung erfolgt ausschließlich zur Wahrnehmung studentischer 

Interessen im Rahmen der Aufgaben der Hochschule. § 1 bleibt unberührt. Nicht 

zulässig ist die Nutzung für parteipolitische Veranstaltungen. § 1 I gilt insoweit 

nicht. 

 

§ 7 Widerruf der Nutzung  

(1) Ist der Widerruf nach den Vorschriften der Nutzungsordnung zulässig, so ist dies 

jederzeit ohne Einhaltung von Fristen möglich. Wird gegen die Nutzungsordnung 

verstoßen, so muss der AStA die Nutzungserlaubnis widerrufen und darf für die 

Dauer von mindestens einem Semester der*dem Nutzer*n keine neue Erlaubnis 

erteilen. 

 

§ 8 Rechte und Pflichten 

(1) Im Falle einer mindestens wöchentlichen Nutzung des Seminarraums bekommt 

die*der Nutzer*in vom AStA einen Schlüssel, der ihm bzw. ihr den Zugang zu dem 

Seminarraum ermöglicht. Nach Ende des Nutzungszeitraum ist der Schlüssel un-

aufgefordert im AStA-Sekretariat abzugeben. 

(2) Bei einer nicht mindestens wöchentlichen Nutzung ist die*der Nutzer*in berech-

tigt und verpflichtet, rechtzeitig vor der jeweiligen Nutzung einen entsprechenden 

Schlüssel im AStA-Sekretariat abzuholen. Dieser ist am ersten Werktag nach der 

Nutzung dort wieder abzugeben. 

(3) Die Weitergabe von Schlüsseln an Nicht-Berechtigte ist strengstens untersagt. 

(4) Der Seminarraum ist pfleglich zu behandeln und in dem Zustand zu hinterlassen, 

in dem dieser vorgefunden wurde. 

(5) Stellt die*der Nutzer*in bei Nutzungsbeginn Beschädigungen oder Verunreinigun-

gen fest, so ist dies unverzüglich dem AStA mitzuteilen. 

(6) Die*der Nutzer*in ist nicht berechtigt, irgendwelche baulichen Veränderungen am 

Seminarraum vorzunehmen, Plakate oder ähnliches aufzuhängen oder andere 

Veränderungen am oder im Raum vorzunehmen. 
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(7) Die*der Nutzer*in hat dafür Sorge zu tragen, dass der Seminarraum nach Nutzung 

verschlossen wird. Ebenso ist nach 20.30 Uhr sicherzustellen, dass die Haustür sich 

von außen nicht aufziehen lässt. 

(8) Der Seminarraum darf nicht für Partys benutzt werden. Das Rauchen ist im gesam-

ten Gebäude untersagt. 

 

§ 9 Haftung     

(1) Die den Seminarraum nutzende Gruppe, Vereinigung oder Person haftet für alle 

Schäden und/oder Verunreinigungen, die durch oder im Rahmen seiner bzw. ihrer 

Veranstaltung am Seminarraum oder am AStA-Gebäude bzw. am Inventar ent-

stehen, es sei denn, ihn bzw. sie trifft kein Verschulden. 

(2) Für die unter § 7 I beschriebenen Schäden und/oder Verunreinigungen haftet auch 

die*der Unterzeichner*in des Nutzungsvertrages, es sei denn, sie bzw. ihn trifft 

kein Verschulden. 

(3) Ein vertraglicher Ausschluss der Haftung nach § 7 I und II ist nicht zulässig. 

 

§ 10 Ergänzende Regelungen 

(1) Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung lässt die Gültigkeit der Nut-

zungsordnung im Übrigen unberührt. 

(2) Regelungslücken sind entsprechend dem Sinn der Nutzungsordnung durch 

ergänzende Auslegung des AStA zu schließen. 

(3) Mit Beginn des neuen Semesters endet der jeweiligen Nutzungszeitraum. Nut-

zende Gruppen oder Personen müssen einen neuen Antrag beim AStA einreichen, 

wenn sie auch über das Semester hinaus einen Seminarraum nutzen möchten. 

Ein neuer Nutzungsvertrag für die Dauer des neuen Semesters ist zu schließen. 

(4) Bei Verstoß gegen die Vorschriften dieser Nutzungsordnung kann der*dem 

Nutzer*in die Erlaubnis zur Nutzung durch Beschluss der AStA-Sitzung ent-

zogen werden. Bei mehrmaligen groben Verstößen muss der AStA die Nut-

zungserlaubnis dauerhaft widerrufen. 
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§ 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

(1) Diese Nutzungsordnung tritt am Tage der Beschlussfassung durch den AStA in 

Kraft. Sie ist hochschulöffentlich zu veröffentlichen. 

(2) Die Anhänge 1 und 2 können jederzeit von der AStA-Sitzung ergänzt oder abge-

ändert werden  

 

Anhang 1 

Regeln für die Nutzung des AStA-Gartens  

Diese Nutzungsbestimmungen (und eine ggf. erforderliche Genehmigung 

durch die Zentrale Raumvergabe) müssen dem AStA-Sekretariat unter-

schrieben bis spätestens einen Tag VOR der Veranstaltung zu den Büro-

zeiten vorliegen!  

 

1. Ein*e Hauptverantwortliche*r muss für die Einhaltung aller Auflagen verantwortlich 

zeichnen und mit den vorgegebenen Kontaktdaten unten angegeben werden. 

2. Vorlage einer konkreten Teilnehmer*innenzahl. Diese Zahl darf nicht überschritten 

werden! 

3. Werden mehr als 40 Personen erwartet, muss rechtzeitig ein Antrag an die Zentrale 

Raumvergabe gestellt werden (das entsprechende Formular findet ihr auf dieser Seite: 

https://www.unigoettingen.de/de/4420.html unter: „Raumantrag Zentralbereich“) 

4. Musik ist nur in Zimmerlautstärke erlaubt, da wir uns hier in einem Wohngebiet 

befinden, bzw. Universitätseinrichtungen an das Grundstück grenzen in denen gearbeitet 

wird (wie z.B. die Psychosoziale Beratungsstelle nebenan, in der auch abends Beratun-

gen stattfinden) 

5. Am Tag der Veranstaltung kann von den Veranstaltern unter Hinterlegung einer Unter-

schrift ein Haustürschlüssel im Sekretariat abgeholt werden und die Toiletten IM ERD-

GESCHOSS dürfen genutzt werden. Der Schlüssel muss am folgenden Tag vormittags 

im Sekretariat wieder abgegeben werden. Das Betreten des 1. Obergeschosses ist unter-

sagt. 

https://www.unigoettingen.de/de/4420.html
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6. Müll, Kronkorken, leere Flaschen, Scherben etc. müssen von den Veranstaltern besei-

tigt werden. Auch die Toiletten und der Flur im EG müssen sauber hinterlassen werden. 

Wenn der Reinigungsdienst dem AStA verstärkte Verschmutzung in   Rechnung stellt, wird 

diese Rechnung an die Veranstalter weitergegeben. Unter dem Carport muss der Müllei-

mer gereinigt und eine neue Mülltüte eingesetzt werden. Im Falle von falscher Mülltren-

nung behält der AStA sich eine Abmahnung vor. 

7. Die Eingangstür darf nur kurzzeitig zum Ein -oder Ausladen offenstehen und darf auf 

keinen Fall dauerhaft unbeaufsichtigt mit einem Keil offenstehen! Solange sie offensteht, 

muss eine verantwortliche Person in Sichtweite sein und gewährleisten, dass keine unbe-

fugten Personen das Haus betreten. 

8. Nach Ende der Veranstaltung und Abschluss der Aufräumarbeiten das AStA- Gebäude 

bitte nicht mit dem Schlüssel abschließen! Die Tür wird mittels einer internen Automatik 

ab 20:30 Uhr verriegelt und kann von dieser sonst am Folgetag nicht mehr geöffnet wer-

den. Tür bitte nur fest ins Schloss drücken, und sich versichern, dass sie sich nicht mehr 

von außen aufziehen lässt. 

9. Auf der gepflasterten Stelle unter dem alten Walnussbaum darf nicht gegrillt und Feuer 

gemacht werden. Für den Grill soll der gepflasterte Boden etwas weiter hinten im Garten, 

zwischen Carport und AStA-Eingangsbereich verwendet werden. 


